
BVGer B-6366/2025 vom 9. Februar 2026
Bundesverwaltungsgericht, 2026-02-09, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-6366_2025

FR: TAF B-6366/2025 du 9 février 2026

IT: TAF B-6366/2025 del 9 febbraio 2026

Regeste

Beiträge für vorbereitende Kurse

Erwägungen

E. 1
Ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind und auf die Beschwerde einzutreten ist, prüft
das Bundesverwaltungsgericht von Amtes wegen (BVGE 2007/6 E. 1; Urteile des BVGer
B-2208/2024 vom 26. Mai 2025 E. 1.1; B-5549/2023 vom 30. Januar 2024 E. 1.1).

E. 1.1
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Behandlung der vorliegenden Streitsache
zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG sowie Art. 61 des Berufsbildungsgesetzes vom
13. Dezember 2002 [BBG, SR 412.10]).

E. 1.2
Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist eingereicht (Art. 50 Abs. 1 VwVG), der
Kostenvorschuss rechtzeitig bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Anforderungen an
Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind erfüllt (Art. 52 VwVG).

E. 1.3
Fraglich ist, ob der Beschwerdeführer ein schutzwürdiges Interesse an der
Beschwerdeführung hat (Art. 48 Abs. 1 VwVG).

E. 1.3.1
Im Unterschied zu End- oder Teilverfügungen sind Zwischenverfügungen, soweit sie nicht
die Zuständigkeit oder Ausstandsbegehren betreffen (Art. 45 VwVG), nur selbständig mit
Beschwerde anfechtbar, wenn sie einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken
können oder wenn die Gutheissung der Beschwerde gegen die Zwischenverfügung sofort
einen Endentscheid herbeiführt und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten
für ein weitläufiges Beweisverfahren erspart (Art. 64 Abs. 1 Bst. a und b VwVG).
Andernfalls können Zwischenverfügungen nur mit Beschwerde gegen die Endverfügung
angefochten werden (Art. 46 Abs. 2 VwVG). Mit der beschränkten Anfechtbarkeit von
Zwischenverfügungen soll verhindert werden, dass sich das Bundesverwaltungsgericht mit
Verfügungen befassen muss, die für die betroffene Person keinen Nachteil mehr haben, weil
sie durch einen späteren günstigen Endentscheid gegenstandslos werden. Die
Rechtsmittelinstanz soll sich in der Regel nur einmal mit einer Streitsache befassen müssen
(BGE 134 III 188 E. 2.2; 133 III 629 E. 2.1; BVGE 2015/26 E. 3.2; Urteile des BVGer
B-2208/2024 E. 1.2.2; B-5168/2007 vom 18. Oktober 2007 E. 1.2.1).

E. 1.3.2



Angefochten ist die Verfügung der Vorinstanz vom 17. Juli 2025, mit der sie ihre
Verfügung vom 16. Januar 2025 in Wiedererwägung gezogen und den Beschwerdeführer
zum Einreichen zusätzlicher Dokumente über seinen steuerlichen Wohnsitz im Zeitpunkt
der Eröffnung der Prüfungsverfügung aufgefordert hat. Dass die Gutheissung der
Beschwerde unmittelbar zu einem Endentscheid führen würde, ist dabei weder erstellt noch
wird es geltend gemacht (Art. 46 Abs. 1 Bst. b VwVG). Das Verfahren, in dem die
angefochtene Verfügung erging, wird vielmehr in einen neuen Endentscheid der Vorinstanz
über die Subvention und allenfalls eine Rückzahlungspflicht des Beschwerdeführers
münden. Die angefochtene Verfügung stellt damit eine das Verfahren nicht abschliessende
Zwischenverfügung dar (Urteile des BVGer B-7985/ 2025 vom 12. Januar 2026 E. 1.1;
B-2208/2024 E. 1.2,1; A-2923/2015 vom 27. Juli 2015 E. 1.1.2, 1.2.1).

E. 1.3.3
Folglich ist zu prüfen, ob dem Beschwerdeführer ein nicht wiedergutzumachender Nachteil
im Sinne von Art. 46 Abs. 1 Bst. a VwVG droht. Ein solcher Nachteil kann rechtlicher oder
tatsächlicher Natur sein (Urteil des BGer 2C_86/2008 vom 23. April 2008 E. 3.2; BVGE
2015/26 E. 3.2; Urteile des BVGer B-3099/2020 vom 4. November 2021 E. 1.2.5;
B-3638/2017 vom 19. September 2017 E. 3). Dieses Erfordernis umschreibt das besondere
schutzwürdige Interesse an einer sofortigen Aufhebung oder Änderung der
Zwischenverfügung (BVGE 2015/26 E. 3.2; Urteile des BVGer B-3099/2020 E. 1.2.5;
B-3638/2017 E. 3). In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass formell rechtskräftige
Verfügungen nicht beliebig abgeändert werden dürfen. Vorgängig zu einer von Amtes
wegen angeordneten Wiedererwägung hat die Vorinstanz vielmehr zu prüfen, ob
hinreichende Wiedererwägungsgründe bestehen (vgl. BGE 119 Ia 305 S. 310; René
Wiederkehr/Kaspar Plüss, Praxis des öffentlichen Verfahrensrechts, Rz. 3878). Erst wenn
sie solche Gründe bejaht, prüft sie in einer verfahrensabschliessenden Verfügung, in
welchem Umfang die ursprüngliche Verfügung abgeändert wird (vgl. Pierre Tschannen /
Markus Müller/ Markus Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2022, Rz. 848 ff.).
Folgerichtig erschöpft sich die hier angefochtene Zwischenverfügung inhaltlich darin, die
ursprüngliche Verfügung von Amtes wegen in Wiedererwägung zu ziehen und den
Beschwerdeführer zur Einreichung weiterer Unterlagen aufzufordern. Sie schliesst das
Verfahren nicht ab und enthält weder eine materielle Neubeurteilung noch eine verbindliche
Festlegung der Rechtslage. Dass sie durch den Wortlaut von Dispositivziffer 1
möglicherweise den Eindruck hinterlässt, Wiedererwägungsgründe seien schon bejaht
worden, schadet ihr vorliegend nicht, da mit der Gewährung des rechtlichen Gehörs an den
Beschwerdeführer zugleich die Überprüfung dieses Eindrucks angekündigt und die Prüfung
faktisch erst eingeleitet wird. Durch den Umstand, dass die Vorinstanz das Verfahren
wiedererwägungsweise weiterführt, ist der Ausgang zudem wieder offen und ein erneutes
Obsiegen des Beschwerdeführers möglich. Die angefochtene Verfügung dient in diesem
Stadium der weiteren Sachverhaltsabklärung und einer allfälligen Korrektur der
ursprünglichen Verfügung; sie greift aber nicht abschliessend in die Rechtsstellung des
Beschwerdeführers ein, dessen rechtliche oder vermögensmässige Situation durch die
Weiterführung auch sonst nicht belastet wird. Die Aufforderung zur Mitwirkung und zur
Einreichung zusätzlicher Unterlagen begründet für sich allein weder einen rechtlichen
Nachteil noch einen tatsächlichen Zustand, der mit Beschwerde gegen einen späteren
Endentscheid nicht mehr behoben werden könnte. Ein schutzwürdiges Interesse an der
sofortigen Überprüfung der Zwischenverfügung ist daher nicht ersichtlich.



E. 1.3.4
Ein nicht wiedergutzumachender Nachteil besteht somit nicht. Insbesondere bleibt es dem
Beschwerdeführer unbenommen, seine Rechte im weiteren Verfahren wahrzunehmen und
allfällige Rügen gegen den materiellen Entscheid im Rahmen einer Beschwerde gegen die
Endverfügung vorzubringen.

E. 1.4
Auf die Beschwerde ist nicht einzutreten.

E. 2
Bei diesem Verfahrensausgang gilt der Beschwerdeführer als unterliegende Partei, weshalb
ihm die Kosten dieses Verfahrens aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die
Verfahrenskosten richten sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der
Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis VwVG; Art. 2 Abs. 1
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE; SR 173.320.2]). Vorliegend erübrigt sich die Prüfung
der materiellen Beschwerdegründe, weshalb die Verfahrenskosten auf Fr. 250.- festgesetzt
und nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils mit dem in derselben Höhe
geleisteten Kostenvorschuss verrechnet werden (vgl. Urteile des BVGer B-3066/2023 vom
13. Dezember 2024 E. 3; B-7030/2023 vom 4. Oktober 2024 E. 4.2).

E. 3
Eine Parteientschädigung wird bei diesem Ausgang des Verfahrens nicht zugesprochen
(Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 7 Abs. 3 VGKE).
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